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SPITEX: VORGEHEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER REGISTRIERUNG IM 

NAREG 
 

Das Nationale Register der Gesundheitsberufe NAREG dient dem Schutz der Patientinnen 

und Patienten und agiert als Informationsquelle für in- und ausländische Behörden, Kranken-

versicherer und Arbeitgeber. Erfasst werden Inhaberinnen und Inhaber, der im Anhang der 

Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüsse IKV aufge-

listeten Ausbildungsabschlüsse.  

 

Um eine flächendeckende Eintragung der Pflegefachpersonen auf Tertiärstufe zu gewährleis-

ten, empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen:  

 

Suchen Sie unter www.nareg.ch Ihren Registereintrag mit der Eingabe von Nachname, Vor-

name, Beruf. 

 

Bitte achten Sie darauf, keine weiteren Suchoptionen (bspw. Strasse, Kanton, Status) auszu-

wählen.  

 

 
 

 

 Erscheint Ihr Eintrag nicht im NAREG, starten Sie die Suche mit folgenden Kriterien er-

neut: Nachname = Name zum Zeitpunkt der Diplomierung oder Anerkennung, Vorname, 

Beruf.  

 

 Bitte Überprüfen Sie Ihren NAREG Registereintrag genau. Für Änderungen von Perso-

nendaten, senden Sie uns bitte eine Kopie, einen Scan oder ein Foto eines amtlich gülti-
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gen Dokuments, auf welchem beide Nachnamen ersichtlich sind (Namensnachweis, Fa-

milienausweis, Niederlassungsausweis etc.). Für Änderungen in Bezug auf die Nationali-

tät reicht eine Kopie, ein Scan oder ein Foto des aktuellen Passes, beziehungsweise 

Identitätskarte (beidseitig).  

Die Dokumente können per Mail an nareg@redcross.ch oder per Post an SRK, NAREG, 

Werkstrasse 18, 3084 Wabern eingesendet werden.  

 

Haben Sie keinen Eintrag zu Ihrer Person im NAREG gefunden? 

 

1. Sie sind im Besitz eines SRK registrierten schweizerischen Ausbildungsabschlusses: 

 

Bitte senden Sie uns folgende Dokumente an nareg@redcross.ch: 

 

- CH-Diplom 

- Pass / Identitätskarte (beidseitig)  

- Im Falle einer Namensänderung seit der Diplomierung, ein amtliches Dokument, 

auf welchem beide Nachnamen ersichtlich sind (Namensnachweis, Familienaus-

weis, Niederlassungsausweis etc.)  

 

2. Sie sind im Besitz einer Anerkennung des SRK Ihres im Ausland erworbenen Ausbil-

dungsabschlusses: 

 

Bitte senden Sie uns folgende Dokumente an nareg@redcross.ch: 

 

- SRK Anerkennung 

- Pass / Identitätskarte (beidseitig)  

- Im Falle einer Namensänderung seit der Diplomierung, ein amtliches Dokument, 

auf welchem beide Nachnamen ersichtlich sind (Namensnachweis, Familienaus-

weis, Niederlassungsausweis etc.) 

 

3. Sie sind nicht im Besitz einer Anerkennung Ihres ausländischen Ausbildungsab-

schlusses: 

 

Bitte wenden Sie sich an folgende Kontaktstelle um Ihren im Ausland erworbenen 

Ausbildungsabschluss eidgenössisch anerkennen zu lassen:  

 

Schweizerisches Rotes Kreuz  

Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse 

Werkstrasse 18  

3084 Wabern 

Hotline: +41 58 400 44 84 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr) 

registry@redcross.ch 

 

 Bitte beachten Sie, dass die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsab-

schlüssen mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden ist. Starten Sie das Aner-

kennungsverfahren rasch möglichst!  
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Informationen zum Anerkennungsverfahren und zu den Kosten finden Sie auf fol-

gender Internetseite: www.redcross.ch/anerkennung 

 

 

Für Fragen steht Ihnen das NAREG Team unter folgenden Kontaktdaten gerne zur 

Verfügung: 

 

SRK 

NAREG 

Werkstrasse 18 

3084 Wabern 

058 400 45 75 

nareg@redcross.ch 
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